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Zjawne wozjewjenje wo přewjedźenju wólbow
Ze sćěhowacym zjawnym wozjewjenjom so na to skedźbni, zo so w blišim času 
komunalne wólby přewjedu.

Strony a wolerske zjednoćenstwa, kotrež chcedźa so k wólbam stajić, su 
namołwjene, swoje kandidatne lisćiny (wólbne namjety) zapodać.

Tohodla wobsahuje zjawne wozjewjenje tohorunja pokiwy za strony a wolerske 
zjednoćenstwa, w kotrej formje a hač do hdy maja so wólbne namjety zapodać 
a za kotre politiske strony a wolerske zjednoćenstwa su podpěrowace podpisma 
trěbne.

Dokładniše informacije namakaja so w hamtskich němskorěčnych wozjewjenjach.

Öffentliche Bekanntmachung
der Wahl des Stadtrats 
und der Ortschaftsräte 

in der Stadt Wittichenau 
und Aufforderung zur Einreichung von 

Wahlvorschlägen

I

Die Wahl des Stadtrats und der Ortschaftsräte der Stadt Wittichenau findet am 

Sonntag, dem 9. Juni 2024,
in der Zeit von 8.00 bis 18.00 Uhr statt.
Gleichzeitig finden die Wahlen zum Europäischen Parlament und die Kreistags-
wahlen statt. 
Diese werden mit den in Satz 1 genannten Wahlen organisatorisch verbunden.

II

Die Zahl der zu wählenden Stadträte beträgt 16.
Die Zahl der zu wählenden Ortschaftsräte der Ortschaften Dubring, Rachlau, Kot-
ten, Maukendorf, Hoske, Saalau, Sollschwitz, Spohla und Keula beträgt jeweils 3.

III

Parteien und Wählervereinigungen werden hiermit aufgefordert, Wahlvorschläge 
beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses in der Stadtverwaltung Wit-
tichenau, Markt 1, 02997 Wittichenau (Zimmer 7, Frau Künze), einzureichen.
Die Wahlvorschläge können vom Tag nach dieser Bekanntmachung bis späte-
stens zum 4. April 2024, bis 18.00 Uhr schriftlich eingereicht werden.

IV

Jeder Wahlvorschlag für die Stadtratswahl darf höchstens 24 Bewerber enthal-
ten.
Jeder Wahlvorschlag für die Ortschaftsratswahlen der Ortschaften Dubring, Rach-
lau, Kotten, Maukendorf, Hoske, Saalau, Sollschwitz, Spohla und Keula darf höch-
stens 5 Bewerber enthalten.

V

Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung der wahlrechtlichen Vorschriften aufzu-
stellen. Sie müssen den Bestimmungen über Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
in § 16 der Sächsischen Kommunalwahlordnung (SächsKomWO) entsprechen. 
Die in § 16 Abs. 3 SächsKomWO genannten Unterlagen sind den Wahlvorschlä-
gen beizufügen.
Vordrucke für Wahlvorschläge, Niederschriften über Bewerberaufstellungen und 
Zustimmungserklärun-gen sind in der Stadtverwaltung Wittichenau, Markt 1, 02997 
Wittichenau, Zimmer 7, während der üblichen Öffnungszeiten erhältlich.   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	

VI

Hinweise zu Unterstützungsunterschriften:
1. 
Gemäß § 6b Abs. 3 des Sächsischen Kommunalwahlgesetzes (SächsKomWG) 
bedarf der Wahlvorschlag einer Partei oder mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigung, die aufgrund eigenen Wahlvorschlags im Sächsischen Landtag 
oder seit der letzten Wahl im Stadtrat (gilt bei Stadtrats- und Ortschaftsratswahl) 
bzw. im Ortschaftsrat (gilt nur bei Ortschaftsratswahl) vertreten ist, bedarf keiner 
Unterstützungsunterschriften.
Dies gilt entsprechend für den Wahlvorschlag einer nicht mitgliedschaftlich orga-
nisierten Wählervereinigung, wenn er von der Mehrheit der für die Wählervereini-
gung Gewählten, die dem Stadt- bzw. Ortschaftsrat zum Zeitpunkt der Einreichung 
angehören, unterschrieben ist. 
2. 
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer Parteien und Wählervereinigungen bedür-
fen dann der Unterstützungsunterschriften, wenn dies für mindestens einen Wahl-
vorschlagsträger erforderlich ist (§ 6e Abs. 3 SächsKomWG).
3.
Sofern die Bedingungen nach Punkt VI.1. nicht erfüllt sind, gilt:
Jeder Wahlvorschlag für die Stadtratswahl benötigt gemäß § 6b Abs. 1 SächsKom-
WG 60 Unterstützungsunterschriften von Personen, die zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung der Wahlvorschläge wahlberechtigt und keine Bewerber des Wahlvor-
schlags sind.
Wahlvorschläge für die Ortschaftsratswahlen in Dubring, Hoske, Kotten, Mauken-
dorf, Rachlau, Saalau, Sollschwitz, Spohla und Keula benötigen gemäß § 35a Abs. 
2 SächsKomWG je 10 Unterstützungsunterschriften.
4.
Die Unterstützungsunterschriften können nach der Einreichung des Wahlvor-
schlags bis spätestens zum in Punkt III genannten Ende der Einreichungsfrist (4. 
April 2024) im Einwohnermeldeamt, Ticinplatz 2, 02997 Wittichenau, während der 
üblichen Öffnungszeiten geleistet werden. Die Wahlberechtigten haben sich dabei 
auf Verlangen auszuweisen.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit oder wegen einer körperlichen Beeinträch-
tigung gehindert sind, das Einwohnermeldeamt aufzusuchen, können die Unter-
zeichnung durch Erklärung vor einem Beauf-tragten der Stadtverwaltung ersetzen. 
Dies ist bis spätestens am siebten Tag vor Ablauf der in Punkt III genannten Ein-
reichungsfrist beim Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses, Markt 1, 02997 
Wittichenau, schriftlich zu beantragen; dabei sind die Hinderungsgründe glaubhaft 
zu machen.

Wittichenau, 04.03.2024

Markus Posch      
Bürgermeister
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Stellenausschreibung für einen Mitarbeiter 
im Waldbad Wittichenau
Die Stadt Wittichenau mit ihren 11 Ortsteilen sucht ab 01.06.2024 einen Mitar-
beiter/ in für die Badesaison 2024 in unserem Wald- und Strandbad Wittiche-
nau.

Die Badesaison erstreckt sich von Juni bis einschließlich August 2024. Die Ar-
beitszeiten sind an die Besuchszeiten des Freibads geknüpft. 

Die Vergütung erfolgt im Rahmen eines Minijobs auf 520 EUR Basis.

Der Aufgabenbereich enthält insbesondere Unterhalts- und Reinigungsarbeiten 
im Außen- und Innenbereich des Objektes, die Unterstützung im Einlass- 
und Kassenbereich sowie weitere anfallende Tätigkeiten auf Anweisung des 
Schwimmmeisters.

Wir erwarten von Ihnen
- Aufgeschlossenheit und ein freundliches Auftreten im Umgang mit unseren 
  Badegästen 
- Flexibilität, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und
- eine selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an

Stadt Wittichenau
Kennwort: Waldbad
Markt 1
02997 Wittichenau

oder an 
Barbara.Heink@Wittichenau.de 
Betreff: Waldbad

Bekanntmachung über das Widerspruchs-
recht von Wahlberechtigten hinsichtlich der 
Weitergabe ihrer Daten
Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Landtagswahl am 01.09.2024 
wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörden nach den Vorschriften des 
Bundesmeldegesetzes (BMG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher oder kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Fami-
liennamen, Doktorgrade und Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten 
erteilen darf, für deren Zusammensetzung das Lebensalter der Betroffenen 
bestimmend ist (§ 50 Abs.1 Satz 1 i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG). Die Ge-
burtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden (§ 50 Abs. 
1 Satz 2 BMG).

Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe dieser Daten durch die
Einrichtung einer Übermittlungssperre zu widersprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). 
Wer bereits früher einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, 
braucht nicht
erneut zu widersprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schrift-
lichen
Widerruf gespeichert. 

Wahlberechtigte, die von diesem Recht Gebrauch machen möchten, können 
sich dazu schriftlich oder auch persönlich wie folgt mit uns in Verbindung set-
zen:
Einwohnermeldeamt Wittichenau, Ticinplatz 2, 02997 Wittichenau

Markus Posch 
Bürgermeister
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Dubring, den 01.02.2024

Einladung zur Jahreshauptversammlung zum Jagdjahr 2023/2024
der Jagdgenossenschaft Dubring

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Dubring lädt alle Genossenschaftsmit-
glieder und deren Partner am Freitag, den 08.03.2024 zur Jahreshauptversamm-
lung ein.

Tagesordnung:

  - Begrüßung der Jagdgenossen und Gäste
  - Rechenschaftsbericht
  - Kassenbericht
  - Entlastung des Vorstandes
  - Verwendung und Art und Weise der Auszahlung des 
    Reinertrages der Jagdgenossenschaft
  - Bericht des Jagdpächters
  - Auszahlung des Reinertrages an Genossenschaftsmitglieder   
    deren Eigentumsnachweis vorlag
  - Sonstiges

Ort der Versammlung:  Dubring, Gaststätte „Dubringer Moor“
Versammlungsbeginn:  19 Uhr

Vorstand der Jagdgenossenschaft Dubring

-Jagdvorstand-
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Jagdgenossenschaft Keula/Neudorf-Klösterlich

Einladung

zur Genossenschaftsversammlung am Freitag, 15.03.2024, 
19.00 Uhr in der Arche Keula

Tagesordnung:

1) Begrüßung und Eintragung in die Anwesenheitsliste

Standort: Parkplatz, Neudorfer Weg

2) Bericht des Vorstandes
3) Entlastung des Vorstandes
4) Bericht der Kassenführerin und der Kassenprüfer
5) Entlastung der Kassenführerin und der Kassenprüfer
6) Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden
7) Bericht der Jagdpächter
8) Beschluss zur Eröffnung eines Vereinskontos/Tagesgeldkontos
9) Beschluss über den Haushaltsplan 2024/2025 und die Jahresrechnung
10) Beschluss über die Verwendung des Reinertrages und Auszahlung Pachtzins
11) Sonstiges und gemütlicher Abschluss

Jagdvorstand der
JG Keula/Neudorf-Klösterlich
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